
 
 

Themen: 
1. Überraschender NRW-Erlass zu kontaktreduzierenden Maßnahmen 
2. Liquiditätshilfen 
3. Mögliche Aussetzung der Insolvenzantragspflicht  
4. Ständig aktuelle Informationen	

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder 

1. Überraschender NRW-Erlass 
Der Erlass sieht in Ziffern 6 und 7 für den Einzelhandel vor: 
„Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten, Apotheken sowie Geschäft-
en des Großhandels ist bis auf weiteres auch die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr zu gestatten; dies gilt 
nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. 
Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes sind darauf hinzuweisen, dass die erforderlichen Maß-
nahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen sind.“ 
Danach dürfen weiterhin alle Geschäfte geöffnet bleiben, wenn sie die Hygiene-, Zutrittsbeschränkungs- und 
Warteschlangenvermeidungsmaßnahmen ergreifen. 

2. Liquiditätsüberbrückungshilfen 
Die Bürgschaftsbank NRW hat hier eine praktikable Anwendungshilfe zur Vorbereitung von Bankgesprächen be-
reitgestellt. Wichtig: Dabei geht es um Kreditvergaben, die eine Insolvenzwelle verhindern sollen. 
Die Bayerischen Finanzbehörden haben dieses Antragsformular entwickelt, um Herabsetzungen von Vorauszah-
lungen und/oder Steuerstundungen zu beantragen. Ob das auch in NRW anwendbar ist, wird zwischen HV NRW 
und NRW-Finanzministerium noch verhandelt. Gleichwohl sollte vorsorglich das Formular verwendet werden. 
Empfehlungen:  
Prüfen Sie mit Ihrem Steuerberater, inwieweit Anträge auf Stundung von Steuerzahlungen bzw. Herabsetzung der 
Steuervorauszahlung gestellt werden. 
Versuchen Sie mit den Sozialbersicherungsträgern über eine Stundeung der SV-Beiträge zu verhandeln. 
Sprechen Sie Ihren Vermieter auf Stundung bzw. Kürzung der Mietzahlung an. 

3. Insolvenzantragspflicht 
Laut dieser Meldung des BMJ soll die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 ausgesetzt werden. 

4. Ständig aktuelle Informationen 
bieten u.a. der HV NRW, die Landesregierung NRW, der HDE und die Lebensmittelzeitung (für alle zugänglich). 

Herzliche Grüße aus dem Handelsverband  

Karin Eksen       Thomas Schäfer  
Geschäftsführerin      Geschäftsführer
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https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Buergschaftsbank-und-NRW.BANK-helfen-Unternehmen-bei-Finanzierungsbedarf-durch-die-Corona-Krise/
https://www.ehdv.de/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Steuererleichterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Coronavirus.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2020/031620_Insolvenzantragspflicht.html
https://www.handelsverband-nrw.de/corona/
https://www.land.nrw/corona
https://einzelhandel.de/coronavirus
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